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Die Polizei übt sich im Rettungsdienst.
Dies ist eine ihrer schönsten Aufgaben.

STÄHLT KRAFT UND MUT ZU
EDLEM ZWECK!

Der Polizist ist heute nicht mehr der „Bölimann" der
Kinder, auch nicht allein der uniformierte Sherlock
Holmes oder der Mann mit dem Bussenbüchlein. Immer
mehr erkennt die Polizei ihre Aufgabe darin, Freund der
Bevölkerung und fremder Besucher zu sein. Zu der
fürsorglichen Tätigkeit der Polizei gehört die Überwachung
und Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung, etwa
durch Kontrolle des Lebensmittelmarktes. Als tatkräftigen

Ordnern des Verkehrs ist der Fussgänger wie der
Automobilist den Schutzleuten dankbar. Sie sind aber nicht
nur Hüter der Ordnung, sondern auch des Lebens und
werden für die Rettung von Menschenleben besonders
geschult. Doch ist Menschenrettung nicht Vorrecht der
Polizei. Jeder stähleMut und Kraft zu solchem edlen Zweck!
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